
                                                                    

    

Fehlen  eines  Summationsregisters  zur  Erfassung  von  erheblichen  und  nicht
erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten.

Sehr geehrte Damen und Herren des Petitionsausschusses,

mit  der  nachstehenden  Anrufung  des  parlamentarischen Organs  wollen  wir  auf  einen aus
unserer Sicht untragbaren Zustand bei Eingriffen in Natura 2000-Gebiete hinweisen.

Konkret ruft das Zukunftsforum Natur & Umwelt Ortenau e.V. den Petitionsausschuss an, weil
aufgrund  eines  fehlenden  Summationsregisters  zur  Erfassung  von  erheblichen  und  nicht
erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten  die  Genehmigungsbehörden nicht
erkennen  können,  ob  einzelne  Beeinträchtigungen  in  Summation  über  der  Erheblichkeits-
schwelle liegen, und daher nicht verträglich mit den Schutzzielen des Natura 2000-Gebietes
und somit nicht genehmigungsfähig sind.

Sachlage

Seit  2016  haben  wir  das  Umweltministerium  von  Baden-Württemberg  (UM)  mehrfach  auf
diesen  erheblichen  Mangel  im  Schutzregime  der  Natura  2000-Gebiete  hingewiesen.  Mit
Schreiben vom 17.09.19 haben wir  beim UM unter Bezug auf die abgeschlossene Petition
16/121  (LT-Drucksache  16/959)  um  Sachstandauskunft  zur  Einführung  des
Summationsregisters gebeten. Aus dem Antwortschreiben des UM vom 27.11.2019 (Az. 72-
8840.40-00/21/1) ist zu entnehmen, dass das UM unsere Auffassung teilt, dass die Einführung
eines Summationsregisters als unerlässlich anzusehen sei. Laut UM war vorgesehen, einen
Entwurf der novellierten KompVzVo in der vergangenen Legislaturperiode vorzulegen. Leider
wurde die angekündigte Novellierung der KompVzVo bis dato nicht durchgeführt.

Zitat  UM:  >Nicht  erhebliche  Beeinträchtigungen  von  Natura  2000-Gebieten  sollen
insbesondere deshalb aufgenommen werden, um erkennen zu können, ob eine anstehende
nicht erhebliche Beeinträchtigung im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen die
Schwelle  der  erheblichen  Beeinträchtigung  überschreitet.  (  vgl.  §34  Absatz  1  Satz  1
BNatSchG)<. Zitat Ende.

Auf unsere erneute Nachfrage vom 17. Januar 2022 teilte uns das UM am 4. März 2022 Az.72-
8840-40-00/34 mit, dass es Ziel sei, das Summationsregister noch 2022 einzuführen. Nach
unserem  Kenntnisstand  ist  aber  auch  das  Jahr  2022  vergangen,  ohne  dass  das
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Summationsregister eingeführt  wurde. Wir möchten hervorheben, dass seit  unserem ersten
Hinweis  inzwischen  sechs  Jahre  (!)  vergangen  sind  und  es  immer  noch  kein
Summationsregister gibt.

Diesbezüglich haben wir uns an die Europäische Kommission gewandt.
Mit Schreiben vom 03.01.2023 nimmt die Europäische Kommission ( Generaldirektion Umwelt)
wie folgt Stellung.

Zitat:
>Gemäß Art.  6(3) Satz 1 der FFH-Richtlinie sind bei der Prüfung neuer Projekte in einem
Natura 2000-Gebiet  Kumulationseffekte zu berücksichtigen,  die von bereits ausgeführten
oder konkret geplanten Vorhaben ausgehen. So führt auch der Leitfaden der Europäischen
Kommission zu Artikel 6 dazu folgendes aus (3):  „Aus mehreren, für sich allein genommen
geringen  Auswirkungen  kann  durch  Zusammenwirkung  eine  erhebliche  Auswirkung
erwachsen.  Der  Gerichtshof  hat  festgestellt:  „[D]ie  Nichtberücksichtigung  der  kumulativen
Wirkung von Projekten [hat] praktisch zur Folge ..., dass sämtliche Projekte einer bestimmten
Art der Verträglichkeitsprüfung entzogen werden können, obgleich sie zusammengenommen
möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben“ (C-418/04, C-392/96, Rn. 76
und 82)“.

Die Behörden sind daher verpflichtet, die Auswirkungen anderer bereits realisierter oder
*konkret geplanter Projekte bei der Erheblichkeitsprüfung zu berücksichtigen. Wie die
Mitgliedsstaaten  dieser  Verpflichtung  nachkommen,  steht  jedoch  grundsätzlich  in  ihrem
Ermessen.  Als zentrales Werkzeug zur Recherche kumulativ prüfpflichtiger Pläne und Pro-
jekte kann ein von Ihnen gefordertes Summationsregister zur Erfüllung der Verpflichtungen
nach Artikel 6(3) der FFH-Richtlinie beitragen.

Allerdings möchten wir diesen Aspekt nicht im Rahmen einer Einzelbeschwerde behandeln
und  fortführen,  sondern  vielmehr  im  Rahmen  des  regelmäßigen  Austausches  mit  den
deutschen  Behörden  zur  Umsetzung  der  europäischen  Naturschutzrichtlinien  klären.  Im
Übrigen fügt sich die Frage nach der Gewährleistung einer vollständigen kumulativen Prüfung
ebenfalls in die bereits laufenden Vertragsverletzungsverfahren zur korrekten Umsetzung der
FFH-Richtlinie in Deutschland ein<. Zitat Ende.

*Anmerkung:  Die  Anforderung  des  europäischen  Rechtes  geht  über  die  der  nationalen
Rechtsprechung  hinaus,  konkret  geplanter  Projekte  bei  der  Erheblichkeitsprüfung  zu
berücksichtigen. ZNUO  wird   die  Europäische  Kommission  bitten,  den  EuGH  auf  die
Diskrepanz hinzuweisen.

Für uns ist  nicht  nachvollziehbar,  warum das Umweltministerium in Kenntnis,  dass es den
zuständigen Behörden aufgrund fehlender Daten nicht möglich ist, die in der Summierung die
Erheblichkeitsschwelle  überschreitende  und  damit  unzulässigen  Eingriffe  in  Natura  2000-
Gebiete zu erkennen, nicht entschlossener handelt.

Unter diesem objektiven Gesichtspunkt stellt sich die Frage, wie Baden-Württemberg u.a. zur
Berichtspflicht  nach  Artikel  17  (1)  Richtlinie  92/43/EWG des  Rates  vom 21.  Mai  1992  zur
Erhaltung  der  natürlichen  Lebensräume  sowie  der  wildlebenden  Tiere  und  Pflanzen
sachgerecht beitragen kann, ohne zu wissen, welche Eingriffe in Summe auf die jeweiligen
Natura 2000 Gebiete einwirken und ggf. die Erheblichkeitsschwelle überschreiten.

Problemerörterung

Der Unterzeichner ist auch Sprecher des Landesnaturschutzverbandes (LNV)  -Arbeitskreis
Ortenau 1- und im Vorstand des Landschafterhaltungverbandes des Ortenaukreises und ist
aufgrund der Erarbeitung von Stellungnahmen zu  Eingriffe in Natura 2000-Gebiete mit der
Materie im Ortenaukreis bestens vertraut.
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Die  langjährigen Beobachtungen im Naturraum „Oberrhein-Tiefland“ geben Anlass zu der
Annahme, dass die  fortwährende Umwandlung terrestrischer Lebensräume innerhalb der
Natura  2000-Gebiete  z.B.  in  ökologisch  minderwertige,  übertiefe,  flächenhaft  das
„Ökosystem Rheinauen“ zerstörende Kies- und Sandabbauseen und anderweitige Eingriffe
wie touristische Bauwerke usw. in der  Summe  die  Erheblichkeitsschwelle  längst
überschritten haben. Die Natura 2000-Gebiete verlieren ihre Schutzfunktionen  für Fauna
und Flora bzw. haben diese bereits verloren.

Praxisbeispiel

Anhand folgender aktuell anliegender Planungen möchten wir die Auswirkungen des Fehlens
eines  Summationsregisters  zur  Erfassung  von  erheblichen  und  nicht  erheblichen
Beeinträchtigungen von Natura 2000- Gebieten verdeutlichen.

Betroffene Natura 2000-Gebiete:

Vogelschutzgebiet 7313-401 „Rheinniederung
Kehl-Helmlingen“  FFH-Gebiet  7313-341
„Westliches Hanauerland“

In den betroffenen Natura 2000-Gebieten befinden sich auf Gemarkung der Stadt Rheinau
(Ortenaukreis) vier Abbaustätten im Nassabbauverfahren für den Rohstoff Kies und Sand. Die
Größe  der  Abbauseen  und  somit  der  seit  Bestehen  der  Kieswerke  verloren  gegangene
terrestrische Lebensraum (Rheinauenwald) beträgt für die einzelnen Standorte, Stand Januar
2023:

Honau ca. 35 ha
Diersheim ca. 37 ha
Freistett ca. 83 ha
Helmlingen ca. 47 ha

Insgesamt ca. 202ha, dies entspricht einer Fläche von rund 288 Fußballfeldern, wurden bisher
für  den  Abbau des  Rohstoffes  Kies  & Sand geopfert.  Im Weiteren  befinden  sich  folgende
zusätzliche  Erweiterungen  im  wasserrechtlichen  Verfahren  (Wv)  bzw.  fand  die  frühzeitige
Unterrichtung der Öffentlichkeit (nach UVwG) statt.

Diersheim       ca.  6,5 ha (UvwG)  
Freistett          ca. 13,5 ha (Wv)
Helmlingen     ca.   2,7 ha (Wv)

Alle vier oben genannten Abbaustätten liegen zu 100% im Vogelschutzgebiet und in weiten
Teilen im FFH-Gebiet. Aktuell sollen ca. 22,7ha „Rheinwald“ in einem Radius von 7 Km im
Natura  2000-Gebiet gerodet  werden  und  der  terrestrische  Lebensraum  in  ökologisch
minderwertige  übertiefe  Kieswerkseen  umgewandelt  werden.  Dies  entspricht  einer
Vergrößerung der Kiesabbaustätten in diesem Natura 2000-Gebiet um weitere 10%. 

In  Helmlingen  soll  die  Rodung  des Waldes „nur“ temporär sein. Die Betriebstätte des
Kieswerkes soll verlagert werden, um den Kies unter der jetzigen bereits konzessionierten
Betriebstätte  gewinnen  zu  können,  danach  soll  wieder  aufgeforstet  werden.  Das  bedeutet
jedoch, dass auch dieser „Waldlebensraum“ in gleicher Qualität für die nächsten 80-100 Jahre
nicht  zur  Verfügung  steht  und  ist  somit  gemäß Art.  6(3)  Satz  1  der  FFH-Richtlinie  in  die
Summation einzubeziehen ist. 

3



Das Gutachten  zur  geplanten  Kieswerkserweiterung in  Freistett  um 13ha  räumt  ein:   Der
vorhabenbedingte  direkte  Flächenentzug  liegt  für  Mittelspecht,  Schwarzspecht,
Schwarzmilan, Baumfalke, Wespenbussard, Grauspecht, über der von LAMBRECHT &
TRAUTNER angegebenen  Erheblichkeitsschwelle  für  direkten  Flächenentzug  und  ist
nach § 34 BNatschG unzulässig. 
Exemplarisch wird die Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle für direkten Flächenentzug
nach LAMBRECHT & TRAUTNER  für die Zielart  Schwarzspecht (2,6ha) dargestellt. 

Geplante Erweiterungsfläche          Faktor -Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle

Diersheim       ca.  6,5 ha                 2,5
Freistett          ca. 13,5 ha                 5,4
Helmlingen     ca.  2,7 ha                 1     
                                                         8,9     

Die  Erheblichkeitsschwelle  für  den  Schwarzspecht  wäre  bei  Umsetzung  der  geplanten
Vorhaben um den Faktor 8,9 überschritten. Aufgrund des Fehlens eines Summationsregisters
zur Erfassung von erheblichen und nicht erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-
Gebieten ist die Summationswirkung von vorangegangenen genehmigten Eingriffen mit den
geplanten  Vorhaben  nicht  bekannt,  kann  aber  nur  die  Überschreitung  der
Erheblichkeitsschwelle zusätzlich signifikant erhöhen. Gleiches gilt artspezifisch angepasst für
die oben aufgezählten Arten. 

Eine Unverträglichkeit des Vorhabens (Erweiterung Kieswerk Freistett) nach §34 BNatSchG
wird  im  Natura  2000-Verträglickeitsgutachten  des  Vorhabenträgers  zwar  eingeräumt,
Minderungs-Ausgleichs-CEF Maßnahmen sollen die Unverträglichkeit jedoch abwenden. Der
LNV kommt  zu einem anderen Ergebnis, siehe Stellungnahme III (anliegend). Das Natura
2000-Verträglickeitsgutachten  des  Vorhabenträgers  kommt  auch  zum  Ergebnis,  dass  das
Vorhaben sich positiv auf das Natura 2000-Gebiet auswirke und Summationswirkungen aus-
geschlossen werden können. Die Summationswirkung der vorangegangenen genehmigten
Eingriffe mit dem geplanten  Vorhaben im Natura 2000-Gebiet finden in dem Natura 2000-
Verträglichkeitsgutachten jedoch keine Berücksichtigung. 

Nationale Rechtsprechung versus europäisches Recht

Der  Vorhabenträger  (Erweiterung  Kieswerk  Freistett)  verweist  auf  ein  Urteil  des
Bundesverwaltungsgerichtes  vom  15.  Mai  2019,  7  C  27/17.  Demnach  soll  das mögliche
Zusammenwirken  anderer  Pläne  und  Projekte  berücksichtigt  worden  sein.  Eine
Kumulations-/Summationswirkung  schließt  der  Vorhabenträger  aus.  Nach  dem  Urteil
seien  nur  andere  Pläne  und  Projekte  zu  berücksichtigen,  wenn  Planfeststellungen/
Genehmigungen für die anderen Pläne/Projekte erteilt sind. Solche zugelassenen, aber noch
nicht  umgesetzten  Projekte  mit  potenziellen  Auswirkungen  bestehen  nach  Meinung  des
Vorhabenträgers gegenwärtig nicht.

a) Summationsprüfung

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung darf sich nach § 34 Abs. 1 BNatSchG und Art. 6 Abs. 3 FFH-
RL nicht nur auf die Auswirkungen eines – zur Genehmigung gestellten – Vorhabens selbst
beschränken, sondern hat sich auch auf solche Beeinträchtigungen zu erstrecken, die sich im
Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten ergeben können (Summationsprüfung).
Hierdurch  soll  sichergestellt  werden,  dass  ein  Schutzgebiet  nicht  durch eine schleichende
Beeinträchtigung durch nacheinander  genehmigte Vorhaben,  die für  sich nicht  ins Gewicht
fallen,  erheblich  beeinträchtigt  wird.  Andere  Pläne  und  Projekte  sind  in  die  FFH-
Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen, wenn deren Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des
Schutzgebietes verlässlich absehbar sind.  Das BVerwG hat klargestellt,  dass die gebotene
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Gewissheit nicht bereits mit Einreichung eines prüffähigen Antrags gegeben sei, sondern erst
mit Erteilung der Zulassungsentscheidung der anderen Pläne und Projekte. 

Demnach  ist  nach  nationaler  Rechtsprechung  die  im  Planfeststellungverfahren  befindliche
„Erweiterung“ des Kieswerkes in Helmlingen und der damit vorhabenbedingte Flächenverlust
erst nach dessen Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die geplante
Kieswerkserweiterung in Diersheim, dessen Antrag auf  Planfeststellung nach Angaben des
Geschäftsführers Herrn Minthe noch 2022 erfolgen sollte.

b)  Andererseits  sind  jedoch  die  bereits  zugelassenen  früheren  Erweiterungen  der
Kieswerke  Helmlingen,  Freistett,  Diersheim  und  Honau  sowie  die  Erweiterung  des
Tanklagers in Honau, möglicherweise noch andere dem Petent nicht bekannte Projekte
und  Vorhaben,  die  in  das  Natura  2000-Gebiet  seit  dessen  Ausweisung  eingegriffen
haben,  zu  berücksichtigen.  Diese  wurden  vom  Vorhabenträger  jedoch  nicht
berücksichtigt. Es ist verlässlich absehbar, dass diese zugelassenen Projekte sich mit dem
beantragten Vorhaben so summieren, dass die Erheblichkeitsschwelle nach LAMBRECHT &
TRAUTNER weit  mehr  in  signifikanter  Weise  überschritten  wird,  wie  es in  den relevanten
Gutachten zum Vorhaben jetzt schon der Fall ist. Gleiches gilt für das 1% Kriterium.
Die Beweislast, dass die Kumulationswirkung der zugelassenen Projekte unter Einbeziehung
des  beantragten  Vorhabens  keine  Auswirkungen  auf  die  Schutzziele  des  Natura  2000-
Gebietes hat, liegt beim Vorhabenträger und wurde nicht erbracht. 
(Die  Rechtslage  wurde  von  den  Fachanwälten  „Informationsdienst  Umweltrecht“  (IDUR)
geprüft.)

Nunmehr sind die Behörden am Zuge, indem sie verpflichtet sind, die Auswirkungen anderer
bereits  realisierter  oder  konkret  geplanter  Projekte  bei  der  Erheblichkeitsprüfung  zu
berücksichtigen.  Aufgrund  des  Fehlens  eines  Summationsregisters  zur  Erfassung  von
erheblichen und nicht erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten müssten  die
Behörden  jetzt  ihre  Archive  durchforsten,  um  zu  eruieren,  welche  Eingriffe  bereits
stattgefunden  haben.  Die  ist  aber  personell  nicht  zu  leisten,  deshalb  findet  die
Summationsprüfung in der Regel nicht umfassend sachgerecht statt.

Der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung zum beschriebenen Vorhaben (Erweiterung Kieswerk
Freistett)  liegt    nach  nationaler  Rechtsprechung  und  europäischem  Recht    nur  eine
(rechtswidrige) „isolierte Einzelbetrachtung“ des Vorhabens selbst zugrunde. Das Vorhaben ist
alleine  schon  wegen  des  Fehlens  einer  vollständigen  Erheblichkeitsprüfung  nicht
genehmigungsfähig. Ob die Behörden des Ortenaukreises dies erkennen und beanstanden, ist
erfahrungsgemäß mit Unsicherheiten behaftet.

Insbesondere Kommunen geben fortlaufend Gemeindeflächen, die im Natura
2000-Gebiet liegen, zur Umsetzung wirtschaftlicher Interessen frei.

Fazit

Ohne Summationsregister ist ein effektiver Schutz nicht möglich. „Salamitaktikartig“ wird mit
behördlicher  Genehmigung   in  die  Natura  2000-Gebiete  eingegriffen,  ohne  die
Beeinträchtigung  in  Summation  zu  kennen.  Obwohl  die Behörden  nach  nationaler
Rechtsprechung  und  europäischem  Recht  dazu  verpflichtet  sind,  die  Auswirkungen  aller
anderen bereits realisierter oder konkret geplanter Projekte bei der Erheblichkeitsprüfung zu
berücksichtigen, tun sie dies nach unserer Recherche nicht. Uns ist auch kein Fall bekannt,
bei dem in kommunalen Abwägungsprozess  Summationswirkungen eine Rolle spielten.  Auf
Nachfrage  beim  Regierungspräsidium  Freiburg,  wie  viel  Fläche  der  Natura  2000-Gebiete
entlang des Oberrheines durch Eingriffe beeinträchtigt wurden, erhielten wir die Antwort, man
wisse es nicht.  Mit Schreiben vom 08.Dezember 2022 die Erweiterung des Kieswerkes in
Legelshurst betreffend, teilte die Untere Naturschutzbehörde des Ortenaukreises der Unteren
Wasserbehörde mit, dass weitere Vorhaben im gleichen Natura 2000-Gebiet mit Hinblick auf
mögliche Summationseffekte,  mit Unsicherheiten behaftet seien… Im Übrigen lägen keine
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Hinweise auf Projekte und Planungen vor, die zu Summationseffekte führen könnten. Auch
hier  werden  bereits  früher  genehmigte  Eingriffe  in  das  Natura  2000-Gebiet  nicht  auf
Summationswirkung  mit  dem  beantragten  Vorhaben  geprüft.  Aufgrund  des  laufenden
Vertragsverletzungsverfahrens der Europäischen Kommission gegen Deutschland sollte es
im ureigenen  Interesse  der  Landesregierung  liegen,  diese  „Missstände“   schnellstmöglich
abzustellen. 

Antrag

Wir bitten den Petitionsausschuss:
a)  Die  umgehende  Einführung  eines  öffentlich  einsehbaren  Summationsregisters  zur
Erfassung  von  erheblichen  und  nicht  erheblichen  Beeinträchtigungen  von  Natura  2000-
Gebieten  herbeizuführen. 

b) Alle Eingriffe in die Natura 2000-Gebiete seit  deren Ausweisung zu erfasst und auf ihre
Summationswirkung  zu überprüft.

c)  Darauf  hinzuwirken,  dass  die  zuständigen  Behörden  mindestens  die  nationale
Rechtsprechung anwenden und  bereits früher genehmigte Eingriffe in ein Natura 2000-Gebiet
mit  neu  beantragten  Vorhaben  grundsätzlich  aktiv von Amts  wegen   auf  Summa-
tionswirkungen prüfen.  

d) Das alle mit dem beantragten Vorhaben auf Summationwirkungen geprüften Eingriffe in ein
Natura 2000-Gebiet „namentlich“ in den eingereichten Gutachten des Vorhabenträgers und
Prüfberichten der Behörden benannt werden müssen.
 
e)  Die zuständigen Behörden des Ortenaukreises  explizit  darauf  hinzuweisen,  dass  in  der
Summationsprüfung / Erheblichkeitsprüfung  vorangegangene genehmigte Eingriffe, mit dem
beantragten Vorhaben in das Natura 2000-Gebiet, zu berücksichtigen sind. 

(Anmerkung: Die allgemeine Floskel, es lägen keine Hinweise auf Projekte und Planungen vor,
die zu Summationswirkungen führen könnten, erfüllt bei Lichte betrachtet nicht die nationalen-
und europarechtlichen Anforderungen an eine Summationsprüfung.)

Schlussfolgerung

Die Einführung eines  Summationsregisters zur Erfassung von erheblichen und nicht
erheblichen  Beeinträchtigungen  von  Natura  2000-Gebieten  würde  die  Arbeit  der
Behörden wesentlich vereinfachen und Rechtssicherheit schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.  J.Thomas

(1. Vorsitzender)
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